
Entsprechenserklärung des Vorstands und des Verwaltungsrats 

 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank hat im Geschäftsjahr 2009 den Empfehlungen des PCGK 

in der Fassung vom 30. Juni 2009 mit folgenden Ausnahmen entsprochen: 

 

 Die bestehende Directors & Officers-Versicherung für Vorstand und Verwaltungsrat sieht 

keinen Selbstbehalt vor. Vorstand und Verwaltungsrat vertreten die Auffassung, dass ein 

Selbstbehalt nicht geeignet wäre, die Motivation und das Verantwortungsbewusstsein zu 

verbessern, mit denen die Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats ihre Auf-

gaben und Funktionen wahrnehmen. 

 

 Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder enthält keine Komponenten mit langfris-

tiger Anreizwirkung und Risikocharakter. Der Grund hierfür liegt in der Rechtsform der 

Rentenbank als Anstalt des öffentlichen Rechts.  

 

 Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder enthält keine erfolgsorientierte Ver-

gütung. Im Hinblick auf die öffentlich-rechtliche Rechtsform und den Charakter der Bank 

als Förderbank erscheint dieses Instrument nicht als geeignet, die Motivation und das 

Verantwortungsbewusstsein der Verwaltungsratsmitglieder zu verbessern. 

 

 Nicht mehr aktuelle Entsprechenserklärungen sind bisher nicht für 5 Jahre auf der Inter-

netseite veröffentlicht, da diese Erklärung erstmalig im März 2007 abgegeben wurde. 

Diese Erklärungen erfolgen im Hinblick auf die Rechtsform der Landwirtschaftlichen 

Rentenbank freiwillig. 

 

 Die neue Empfehlung zu den Abfindungs-Caps bei einer vorzeitigen Beendigung der Vor-

standstätigkeit gem. Ziff. 4.3.2 des PCGK bezieht sich auf den Neuabschluss von Vor-

standsverträgen und wurde für die Landwirtschaftliche Rentenbank bisher nicht relevant. 

Soweit es zu einem Abschluss von Vorstandsverträgen kommen sollte, werden der Ver-

waltungsrat beziehungsweise der zuständige Verwaltungsausschuss der Landwirtschaft-

lichen Rentenbank eine Umsetzung der Empfehlung prüfen. 

 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank beabsichtigt, dem PCGK in der Fassung vom 

30. Juni 2009 mit obiger Maßgabe auch in Zukunft zu entsprechen. 
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